
Gothaer Versicherung von Bewegungsjagden 
Antragsannahme nur bei vollständig ausgefülltem Antrag möglich!

Bitte zurück an: 0551 701-964392 bewegungsjagd@gothaer.de Gothaer Allgemeine Versicherung AG, 50598 Köln
Telefax E-Mail Adresse 

34.224 
Versicherungsnummer Fremdaktenzeichen (z. B. Vorgangsnummer des Vermittlers) Vermittler 

 

Antragsteller/ 
Versicherungs- 
nehmer 

Name, Vorname Geburtsdatum 

Straße  männlich 
 weiblich 

Staat/PLZ/Ort 

E-Mail Telefon 

Betreuung / Vermitt-
lung / Abrechnung er-
folgt über Gaedertz-Schneider GmbH  GS-Jagdversicherungen 

 Postfach 12 11 37  Kapellenweg 1a 

23532 Lübeck  23883 Grambek 

Ansprechperson:     Albrecht Stahl 
(Jagd & Forst) 

Tel. 045 42 – 84 38 91 

Fax 045 42 – 84 38 92 

Email  a.stahl@gaedertz-schneider.de 

Angaben zur 
Jagdveranstaltung 

Jagdtag Veranstaltungsort/Revier/Jagdgebiet 
 

Angaben zu 
den Hunden 

Versichert sind die Hunde gemäß beigefügter Anlage zum Antrag. 

Anzahl der Hunde 

Versicherungs- 
summen 

Versicherungssummen / Beiträge je Hund (*mit 100 EUR Selbstbeteiligung) – es kann nur eine Variante gewählt werden: 

 Variante A (Rave: BWGJ214) 

1.500 EUR für Tierarztkosten * 
750 EUR für den Todesfall  

 Variante B (Rave: BWGJ114) 

750 EUR für Tierarztkosten * 
1.500 EUR für den Todesfall 

Beitrag 15 EUR je Hund – mindestens jedoch 59,50 EUR für den Jagdtag 17 EUR je Hund – mindestens jedoch 59,50 EUR für den Jagdtag 
 

Beitrags- 
berechnung 

A x    15 EUR  EUR 
Die gesetzliche Versicherungsteuer  
ist bereits enthalten. B x    17 EUR  EUR

Anzahl Hunde Ihr zu zahlender Gesamtbeitrag / Mindestbeitrag 

Besondere 
Hinweise 

Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz ist die Durchführung von Jagden im Gatter.  
Die Bewegungsjagdversicherung wird je Revier abgeschlossen. 

Der Antrag muss dem Versicherer spätestens fünf Tage vor der Durchführung der geplanten Jagd zur Prüfung vorliegen. 
Versicherungsschutz kann nur gewährt werden, wenn die Liste der versicherten Hunde vor Beginn der Jagd dem Versicherer vorliegt.

Vor- 
versicherungen 

Zur Überprüfung und Ergänzung Ihrer Angaben kann ein Datenaustausch mit anderen Versicherern erforderlich werden. 
Bestehen, bestanden oder wurden gleichartige Versicherungen beantragt?      nein    ja  Wer kündigte?  VN  VU 

Versicherungsgesellschaft (VU) Versicherungsnummer von – bis Ablehnung am 

Empfangs- 
bekenntnis 

Ich bestätige, dass ich die Kundeninformationen und Versicherungsbedingungen vor Antragstellung erhalten habe. 
 Gothaer Haftpflichtversicherung für Jäger/Jagdpächter/Jagdveranstalter
 Besondere Vereinbarungen zur Gothaer Jagd-Haftpflichtversicherung für Bewegungsjagden

X X
Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers 

Schluss- 
erklärungen 
und 
Unterschriften 

 Die auf der nächsten Seite beschriebenen Erklärungen und wichtigen Hinweise habe ich zur Kenntnis genommen. Diese Erklärungen enthalten unter 
anderem die Belehrung zur vorvertraglichen Anzeigepflicht und über das Widerrufsrecht sowie die Hinweise zur Datenverarbeitung und zum 
Datenschutz; sie sind wichtiger Bestandteil des Vertrags. Ich mache mit meiner Unterschrift die „Erklärungen und wichtigen Hinweise“ zum Inhalt 
dieses Antrags. Ich halte mich an meinen Antrag einen Monat gebunden. Mein Widerrufsrecht bleibt hiervon unberührt. Ich stimme zu, dass der 
Versicherungsschutz vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt. 

X  X
Ort, Datum Antragsteller/Versicherungsnehmer 

wird vom Versicherer vergeben



Gesellschaft Gothaer Allgemeine Versicherung AG 
Sitz Gothaer Allee 1, 50969 Köln (Hausanschrift) 
Aufsichtsrat Prof. Dr. Werner Görg (Vorsitzender) 
Vorstand Dr. Christopher Lohmann (Vorsitzender),  

Oliver Brüß, Dr. Mathias Bühring-Uhle,  
Dr. Karsten Eichmann, Harald Ingo Epple 

Postanschrift 50598 Köln 
Rechtsform Aktiengesellschaft 
Registergericht Amtsgericht Köln, HRB 21433 
USt.-ID DE 122786654 
VersSt-Nr. 810/V90810004206 
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Erklärungen und wichtige Hinweise 

Vorvertragliche Anzeigepflicht 
Mitteilung 
nach § 19 
Abs. 5 VVG 
über die  
Folgen einer 
Verletzung 
der gesetz- 
lichen Anzei- 
gepflicht 

Damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen können, ist es notwendig, dass Sie die beiliegenden Fragen wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. Es sind 
auch solche Umstände anzugeben, denen Sie nur geringe Bedeutung beimessen. 

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie unrichtige oder unvollständige Angaben machen. Nähere Einzelheiten zu den Folgen einer Verletzung 
der Anzeigepflicht können Sie der nachstehenden Information entnehmen. 

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen? 

Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in Textform gefragt haben, wahrheitsgemäß und 
vollständig anzuzeigen. Wenn wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme in Textform nach gefahrerheblichen Umständen fragen, sind Sie auch insoweit zur 
Anzeige verpflichtet. 

Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt wird? 

1. Rücktritt 
und Wegfall 
des Versi- 
cherungs- 
schutzes 

Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vor-
liegt. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu 
anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 
Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles, bleiben wir dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie 
nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig angegebene Umstand 
– weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles 
– noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht 
ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben. 
Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

2. Kündigung Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder schuldlos verletzt haben, können wir den Vertrag unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 
Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 

3. Vertrags- 
änderung 

Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen 
hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, werden die anderen Bedingungen rückwir-
kend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, werden die anderen Bedingungen erst ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 
Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 % oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag 
innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung über die Vertragsänderung fristlos kündigen. Auf dieses Recht werden wir Sie in unserer Mitteilung hinweisen. 

4. Ausübung
unserer 
Rechte 

Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, 
zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung unserer Rechte haben wir die Um-
stände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Zur Begründung können wir nachträglich weitere Umstände angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht verstri-
chen ist. Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrich-
tigkeit der Anzeige kannten. Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Dies gilt nicht für 
Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben. 

5. Stellvertretung 
durch eine andere 
Person 

Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Person vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des Rücktritts, der Kündigung, der rückwirkenden Vertrags-
änderung und der Ausschlussfrist für die Ausübung unserer Rechte die Kenntnis und Arglist Ihres Stellvertreters als auch Ihre eigene Kenntnis und Arglist zu berücksichtigen. Sie 
können sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem Stellvertreter noch Ihnen Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

Hinweise zur Daten-
verarbeitung und  
den Ihnen zuste- 
henden Rechten 
nach Datenschutz- 
grundverord- 
nung (DSGVO) 

Nach Art. 13 DSGVO möchten wir Ihnen Informationen zur Datenverarbeitung geben. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist die Gothaer Allgemeine Versicherung AG, 
Gothaer Allee 1, 50969 Köln, E-Mail: info@gothaer.de. Alle weiteren Informationen nach Art. 13 DSGVO finden Sie im entsprechenden Informationsblatt, welches diesem Antrag 
als Anlage beigefügt ist. Dieses enthält insbesondere Angaben zur Kontaktmöglichkeit zum Datenschutzbeauftragten, zum Zweck und zur Rechtsgrundlage der Datenverarbei-
tung, zu den Empfängern personenbezogener Daten, zur Speicherdauer, zu Ihren Betroffenenrechten und zu eventuell eingesetzten automatisierten Entscheidungen. Das 
Informationsblatt finden Sie in der jeweils aktuellen Fassung auch unter www.gothaer.de/datenschutz. 

Sonstige Hinweise Für die Aufnahme des Antrags fallen keine gesonderten Gebühren oder Kosten an. 

Rückläufergebühren aus SEPA-Lastschriften und Kosten eines Mahnverfahrens werden geltend gemacht. 

Benachrichtigung im 
Schadenfall 

Melden Sie den Schaden sofort Ihrem persönlichen Betreuer oder melden Sie den Schaden  an Gothaer Allgemeine Versicherung AG, 50598 Köln,  
Telefon 0551 701-54267 oder per Telefax 0551 701-964267 und sorgen Sie für weitestgehende Schadenminderung.  

Bitte verständigen Sie bei Schäden durch Einbruchdiebstahl, Vandalismus, Beraubung, Abhandenkommen von versicherten Sachen oder mutwillige Beschädigung 
auch sofort die Polizei. 

Ansprechpartner/ 
Aufsichtsbehörde/ 
Schlichtungsstelle 

Ihren Ansprechpartner entnehmen Sie bitte dem Versicherungsschein/Nachtrag zum Versicherungsschein oder dem jeweiligen Korrespondenzbrief.  
Die Aufsichtsbehörden und die Schlichtungsstellen zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten entnehmen Sie bitte den Ihnen vor Antragstellung ausge-
händigten Kundeninformationen. 

Vertragsgrundlagen Die gegenseitigen Rechte und Pflichten richten sich nach diesem Antrag, von dem mir bei Antragstellung eine Kopie ausgehändigt wird, eventuell dazu abge-
gebenen schriftlichen Erklärungen, den gesetzlichen Bestimmungen der Bundesrepublik Deutschland sowie nach den genannten Versicherungsbedingungen und 
Kundeninformationen, die ich vor Antragstellung zur Einsicht erhalten habe. Mündliche Nebenabreden sind ungültig. 

Widerrufsbelehrung
Widerrufs- 
recht 

Sie können Ihre Vertragserklärungen innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, 
nachdem Sie den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich unserer Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die weiteren Informationen 
nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung und diese Belehrung 
jeweils in Textform erhalten haben, bei Verträgen im elektronischen Schriftverkehr jedoch nicht vor Erfüllung unserer Pflichten gemäß § 312i Absatz 1 Satz 1 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs in Verbindung mit Artikel 246c des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die 
rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: Gothaer Allgemeine Versicherung AG, Gothaer Allee 1, 50969 Köln 

Widerrufs- 
folgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet Ihr Versicherungsschutz und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenen Teil der 
Beiträge, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil Ihres Beitrags, der auf die Zeit bis zum 
Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesen Fall einbehalten; dabei handelt es sich pro Tag um einen Betrag in Höhe von 1/360 des von Ihnen für ein Jahr 
zu zahlenden Beitrags.  

Die Erstattung zurückzuzahlender Beiträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz nicht 
vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) 
herauszugeben sind. 

Besondere  
Hinweise 

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufs-
recht ausgeübt haben. Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen mit einer Laufzeit von weniger als einem Monat. Soweit eine vorläufige Deckung 
erteilt wurde, endet diese mit dem Zugang des Widerrufs bei uns. 

Ende der Widerrufsbelehrung. 



Durchführung von Bewegungsjagden 
gemäß Besonderer Vereinbarungen zur Gothaer Jagd-
Haftpflichtversicherung 

Anlage zum Antrag  (oder als lesbare Datei beifügen)

Vermittlernummer 
Antragsteller 

Name, Vorname 

Straße 

Staat/PLZ/Ort 

Versicherte 
Hunde 

Pos.  Hundebesitzer 
(Pflichtangaben) 

 Rasse 
(Pflichtangaben) 

 Hundename 
(Pflichtangaben) 

 Täto-/Chip-Nr. 
(Pflichtangaben) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

 Versicherungsnummer (z.B. bei Änderungen oder Ergänzungen)
34.224



  
 
Versicherte 
Hunde 

 Pos.  Hundebesitzer 
(Pflichtangaben) 

 Rasse 
(Pflichtangaben) 

 Hundename 
(Pflichtangaben) 

 Täto-/Chip-Nr. 
(Pflichtangaben) 

23                             

24                             

25                             

26                             

27                             

28                             

29                             

30                             

31                             

32                             

33                             

34                             

35                             

36                             

37                             

38                             

39                             

40                             

41                             

42                             

43                             

44                             
 45                             
 46                             
 47                             
 48                             
 49                             
 50                             

  
  

Unterschrift  

      

   

Ort, Datum   Antragsteller/Jagdleiter 
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Kundeninformation (Kurzbericht): 
 
Um den Herausforderungen der Schwarzwildbejagung zu begegnen – vor allem dem 
zugehörigen Risiko, dass Jagdhunde verletzt oder sogar getötet werden – brachte die 
Gothaer als führender Jagdversicherer in Deutschland 2010 als erste Gesellschaft die 
Bewegungsjagdversicherung auf den Markt. Jetzt gibt es hier wichtige Neuerungen. 
 
 
Durch milde Winter, ein großes Nahrungsangebot und durch das Fehlen natürlicher Feinde 
ist der Bestand an Wildschweinen hierzulande in den vergangenen Jahren deutlich 
angestiegen. Die Tiere dringen in Städte vor und verursachen Schäden in der 
Landwirtschaft. Bewegungsjagden auf Wildschweine sind daher für Revierinhaber zu einer 
Notwendigkeit geworden. 
 
 
Bei diesen Jagden ist eine gute Absicherung der Hundeführer und ihrer Hunde durch den 
Revierinhaber unerlässlich. Die Gothaer Bewegungsjagdversicherung sichert Hundeführer 
gegen eventuelle Tierarztkosten oder Kosten im Todesfall ihrer Jagdhelfer und Lieblinge ab. 
Zudem sind in dem Produkt auch Leistungen wie ein mögliches Abhandenkommen des 
Hundes, die aujeszkysche Krankheit (Pseudowut) und jetzt auch Schäden durch Wolfs-, 
Bären- oder Luchsangriffe sowie durch Gift auf den Hund abgesichert. Jetzt zudem neu: 
Nicht nur für die Zeit der Jagd selbst, sondern auch während der direkten An- und Abreise im 
24-Stunden-Radius der Jagd ist der Hund abgesichert. Und: Ist eine Nachsuche erforderlich, 
gilt der Versicherungsschutz für den eingesetzten Jagdhund bis zum Ende des dritten Tages 
nach der ersten Jagd. 
 
 
Somit kann mit dieser Lösung ein Versicherungsschutz für jeden Hund – unabhängig vom 
Alter und seiner Herkunft – ermöglicht werden. Auch Jagdhundemeuten werden nun 
versichert.  
 
 
Darüber hinaus können Jagdleiter beim Abschluss der Versicherung zwischen zwei Optionen 
wählen – je nachdem, ob sie verstärkt Tierarztkosten oder den Todesfall absichern wollen. 
Variante A übernimmt Tierarztkosten in Höhe von bis zu 1.500 Euro und leistet 750 Euro im 
Todesfall, Variante B deckt Tierarztkosten von bis zu 750 Euro ab und zahlt 1.500 Euro beim 
Tod des Hundes. Eine Begrenzung bei der Gebührenordnung für Tierärzte findet keine 
Anwendung. 
 
Besonders praktisch für den Versicherungsnehmer: Die Gesamtleistung der Schäden haben 
keine Maximierung. Die vereinbarte Summe wird im Leistungsfall somit für jeden 
versicherten Hund gezahlt. 
 



Besondere Bedingungen für die 
Gothaer Versicherung von Jagdhunden auf Bewegungsjagden 
(Stand: 09.2020) 

 

 

1.  
Versicherungsumfang 

1.1 Versichert sind im Rahmen der vereinbarten Versicherungssummen Schäden, die ent-
stehen, weil aufgrund eines Unfalles ein mitversicherter Jagdhund während der verein-
barten Bewegungsjagd (Gesellschaftsjagd) getötet wird, notgetötet werden muss oder 
abhandenkommt (Abhandenkommen wird mit der Todesfallleistung erstattet). 

Ein Unfall liegt vor, wenn der Hund durch ein plötzlich von außen auf seinen Körper 
einwirkendes Ereignis unfreiwillig eine Gesundheitsschädigung erleidet. 
 

1.2 Versicherungsschutz besteht für alle eingesetzten Jagdhunde (auch ohne Papiere). 
 

1.3 Die jeweiligen Versicherungssummen ergeben sich aus dem Antrag sowie dem Versi-
cherungsschein. 

Die Versicherungssummen stehen je versichertem Hund zur Verfügung. 
 

1.4 Die direkte An- und Abreise gilt versichert, sofern diese innerhalb der 24 Stunden vor 
bzw. nach der versicherten Jagd erfolgt. Der Versicherungsschutz aus diesem Vertrag 
endet spätestens am Folgetag um 24 Uhr. 

Es besteht Versicherungsschutz für den Tag der Bewegungsjagd. Sofern aus der ver-
sicherten Bewegungsjagd heraus eine Nachsuche erforderlich ist, gilt diese auch an 
den beiden Folgetagen (24 Uhr) mitversichert. 
 

1.5 Die Höchstersatzleistung je Schaden ist auf die höhere Leistung (Tod/Tierarzt) be-
grenzt. 
 

1.6 Tierarztkosten in Folge des vorgenannten Unfallereignisses werden maximal bis zur 
vereinbarten Versicherungssumme ersetzt. Es gilt keine Begrenzung bei der Gebüh-
renordnung für Tierärzte. 
 

1.7 Mitversichert gelten 

  - der Todesfall durch die nachgewiesene Aujeszyksche Krankheit 

  - Verletzungen oder Tötung des Hundes durch den Wolf, Bär und Luchs  

  - die Einnahme von Gift am Tag der Bewegungsjagd. 

 
2. 
Versicherte Risiken 

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die Jagdhunde, die dem Versicherer vor Beginn der 
Jagd mit Name, Rasse / Herkunft und Chip-/Täto-Nr. (sofern vorhanden) vorliegen.  
 
Als Jagdhunde gelten alle zur Jagd eingesetzten brauchbaren / verwendbaren Hunde, unab-
hängig von Rasse und Herkunft.  
 
Die Bestimmungen gemäß Ziffer 3.1 (2) und (3) AHB (Erhöhung und Erweiterung sowie Vorsor-
geversicherung) finden keine Anwendung. 
 

3. 
Geltungsbereich 
 

Der Versicherungsschutz umfasst Unfallereignisse in Deutschland und Österreich. 
 

4.  
Ausschlüsse 
 

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Jagden im Gatter. 
 

5. 
Selbstbeteiligung bei 
Leistungsfällen gemäß 
Ziffer 1.3 
 

Der Versicherungsnehmer beteiligt sich an den Aufwendungen des Versicherers. Die Höhe der 
Selbstbeteiligung je versicherten Hund und Schadenfall ergibt sich aus dem Antrag / Versiche-
rungsschein. 
 

6.  
Subsidiarität 
 

Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit der Versicherte für den eingetretenen 
Schaden eine Leistung aus einem anderen Versicherungsvertrag oder von einem Dritten bean-
spruchen kann, der zum Schadenersatz verpflichtet ist (ausgenommen bleiben Aufwendungs-
ersatzansprüche nach § 670 BGB). 
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